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DIE STEUERERMÄßIGUNG NACH § 34 ABS. 3 ESTG – AUCH DURCH EINE UN-
RECHTMÄßIGE GEWÄHRUNG VERBRAUCHT

MIT URTEIL VOM 28.09.2021 (BFH VIII R 2/19) HAT DER BFH ENTSCHIEDEN, DASS DIE STEUERERMÄSSIGUNG NACH § 34
ABS. 3 ESTG AUCH IN DEM FALL VERBRAUCHT IST, WENN DIESE UNRECHTMÄSSIGERWEISE UND OHNE VORHERIGE AN-
TRAGSTELLUNG GEWÄHRT WURDE. DIESES ERGEBNIS VERWUNDERT AUF DEN ERSTEN BLICK. DEM STEUERPFLICHTIGEN
WIRD DIE MÖGLICHKEIT GENOMMEN, SELBST ÜBER DIE STELLUNG EINES ANTRAGS NACH § 34 ABS. 3 ESTG ZU ENTSCHEI-
DEN. DIE GESETZLICH VORGEGEBENEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN HAT DER BFH BESCHRÄNKT. (mehr …)
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